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Bundesgesetz, mit dem das Bundespflegegeldgesetz geändert wird 
 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs eines Bun-

desgesetzes, mit dem das Bundespflegegeldgesetz (BPGG) geändert wird, und nimmt dazu 

wie folgt Stellung: 

 

Mit dem vorliegenden Entwurf soll die Berechnung des Pflegekarenzgeldes für BezieherIn-

nen von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe aus verwaltungsökonomischen Gründen geän-

dert werden. Die geplante Verwaltungsvereinfachung kann jedoch für die adressierte Perso-

nengruppe – zu einem überwiegenden Teil Frauen – zu Verschlechterungen in der Bezugs-

höhe führen. 

 

Die finanzielle Absicherung einer Pflegekarenz durch das Pflegekarenzgeld soll die Verein-

barkeit von beruflichen und familiären Pflichten erleichtern. Bei arbeitslosen Personen be-

deutet das, dass sie in dieser kurzen Zeit der Vermittlung nicht zur Verfügung stehen müs-

sen. 80 Prozent der pflegenden Angehörigen sind Frauen; gerade Frauen haben aber häufig 

auf Grund der Anrechnung des Partnereinkommens einen geringen oder keinen Anspruch 

auf Notstandshilfe. Die Novellierung führt zu einer doppelten Benachteiligung von Frauen. 

 

Die im Entwurf vorgesehene Regelung, dass das Pflegekarenzgeld in der Höhe des zuletzt 

bezogenen Arbeitslosengeldes bzw der zuletzt bezogenen Notstandshilfe gebühren soll, 

führt zu einem sehr niedrigen Pflegekarenzgeld oder sogar zu dessen Verlust. Die vorge-

schlagene Mindestgrenze in Höhe der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze (Euro 395,31 im 

Jahr 2014) ist jedenfalls zu gering. 

 

Die BAK hat bereits in der Stellungnahme zum Arbeitsrechts-Änderungsgesetz 2013 (ARÄG 

2013) kritisiert, dass bei der Berechnung des Pflegekarenzgeldes kein Familienzuschlag 
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gemäß § 20 AlVG und kein Ergänzungsbetrag gebührt. Auch wurde eine Ausweitung der 

Anspruchsberechtigten auf BezieherInnen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung gefor-

dert, die grundsätzlich ebenfalls ihre Arbeitswilligkeit dokumentieren müssen. Diese Kritik-

punkte bleiben aufrecht. 

 

Die BAK schlägt vor, für BezieherInnen von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe sowie für 

Personen, die einen Anspruch auf Kranken- und Pensionsversicherung nach § 34 AlVG 

haben, weil sie wegen der Berücksichtigung des Partnereinkommens keinen Anspruch auf 

Notstandshilfe haben, das Pflegekarenzgeld in der Höhe des ursprünglich bezahlten Arbeits-

losengeldes zu gewähren. Die gewünschte Verwaltungsvereinfachung kann auch dadurch 

erreicht werden, dass das AMS die erforderlichen Daten dem für die Berechnung und Aus-

zahlung zuständigen Bundessozialamt zur Verfügung stellt. 
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